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REPUBLIK öSTERREICH 
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BUNDE SM I N ISTERt U.M WIEN, 16. r1ai 1980 
FOR LAND- UNO FORSTWIRTSCHAFT 

Zl. olo41/37-Pr.5j80 

Gegenstand: Schriftiche parlamentarische Anfrage 
der Abgeordneten zum Nationalrat 
Ur. Jörg HAIDER und Genossen~ Nr.431/J, 

An den 

vom 20. März 1980, betr. österr. Bundes­
forste - Grundstüeksveräul3erung im Noekalm-· 
gebiet. 

Herrn Präsidenten 
des Natioanlrates 
Anton Ben y a 

Parlament 
1010 ~.f i e n 

'1'12 tAB 

1980 "D5'~ 1 9 
zu '131/.J 

Di e schriftl i che parl amentari sehe Anfrage der Abgeordneten zum 
Nationalrat Dr. JHrg HAlDERund Genossen, Nr. 437/J, betreffend österreichische 
Bundesforste - Grundstüeksveräußerung im Nockalmgebiet, beehre i eh mi eh vJie 

fo 1 gt zu be an ti-wrten: 

Frage 1: 

Entspri cht es den Tatsachen, daß di e österrei chi sehen Bundesforste die Veräuf3erung 
des oben bezei ehneten Grundstückes in Er.Jägung zi ehen? 

Antwort zu Frage 1: 

Bisher ist ein Interessent lediglich mündlich an die usterreichiseher,ßundesforste 
wegen Ankauf einer Grundfltiche im Nockalmgebiet (Teil der Grundalm in der Katas­
tra 1 gemeinde St. Oswa 1 d ~ Gernei nde Bad Klei nki rehheim) z\'Jecks Erri chtung vor. Ft'cm-

denverkehrseinrichtungen herangetreten. Der Kontakt zwischen diesem Interessenten 
und den österreichischen Bundesforsten beschränkte sich bis jetzt auf unverbind­
liche Gespräche; ein schriftliches Kaufansuchen mit näheren Projektsangaben wurde 
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den österreichischen Bundesforsten noch nicht vorgeiegt. Aus diesem Grund 
konnte auch noch keine nähere überprüfung bzw. Stellungnahme erfolgen. 

Wenn ja: wie weit sind die diesbezüglichen Verhandlungen bereits gediehen? 

Ant!!.t?!t zu F~jLe 2: 

Da ein konkretes Kaufansuchen bisher nicht vorliegt, wurden auch noch keine 
Verkaufsverhandlungen geführt. 

Frage 3: 

Si nd Sie gegebenenfalls bel~ei t, darauf hinzuwi rken, daß das gegenständl i che 
Vorhaben ~ vor allem unter dem Gesichtspunkt des Landschaftsschutzes - einer 
nochmaligen Prüfung unterzogen wird? 

Amvort z.ll Frage 3: 

Sollte ein entsprechendes Kaufansuchen tatsächlich gestellt werden, wird dies 
von der österreichischen Bundesforste geprüft werden. Neben forstbetrieblichen 
überlegungen wird aLich von Bedeutung sein, vielehe Stellungnahmen die für den 
Natul~- und Umweltschutz zuständigen Behörden beziehen. 
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